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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 

 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  

des Landkreises Gifhorn vom 15.12.2021 

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S.576) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Kreistag des 

Landkreises Gifhorn in seiner Sitzung am 12.06.2024 folgende 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  
des Landkreises Gifhorn vom 15.12.2021 

beschlossen: 

Artikel I 

§ 12 (3) wird wie folgt gefasst: 

(3)  Datum, Zeit und Ort der öffentlichen Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse des 

Kreistages sowie der Wahlausschüsse sind rechtzeitig vor der Sitzung in den in 

Abs. 1 Nr. 2 genannten Zeitungen bekannt zu machen. 

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Kreistages sowie der 

Ausschüsse des Kreistages sind rechtzeitig vor der Sitzung auf der Homepage des 

Landkreises Gifhorn bekannt zu machen. 

Artikel III  

Diese Änderung der Satzung tritt zum 01.07.2024 in Kraft. 

 

Gifhorn, den 12.06.2024  

 

Landkreis Gifhorn 

 

Tobias Heilmann 

Landrat 

   

Richtlinie des Landkreises Gifhorn zur Förderung von „Balkonkraftwerken“ 

(Stecker-Solargeräte) 

 

Zielsetzung der Förderung 

 

Der Landkreis Gifhorn fördert nach dieser Richtlinie die Nutzung von Solarenergie. Ziel 

der Förderung ist die vermehrte Nutzung von Solarenergie zur Reduktion der CO ² - 

Emissionen im Kreisgebiet und der erleichterte Zugang zu erneuerbaren Energien. Mit 

der Förderung der sogenannten „Balkonkraftwerke“ (nachstehend Stecker-Solargeräte 

genannt) soll unter Berücksichtigung sozialer Kriterien Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit eröffnet werden, die eigenen Kosten des Strombezugs im privaten Haushalt 

zu senken. 

 

1.Rechtsgrundlagen  

 

Rechtsgrundlagen für die Förderung sind neben dieser Richtlinie die Niedersächsische 

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sowie der Beschluss des 
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Kreistages vom 15. Dezember 2023, Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift über die 

Sitzung des Kreistages (Öffentlicher Teil) vom 15.12.2023. Az.:0110/XX.WP-002. 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich  

 

Die Förderrichtlinie findet Anwendung für private Haushalte auf Liegenschaften im 

Landkreis Gifhorn. 

 

3. Fördergegenstand  

 

Gefördert wird der Kauf eines „steckerfertigen und stromerzeugenden Stecker-

Solargeräts“.  

 

Die Mindestausgangsleistung von 350 Voltampere (VA=W) oder 0,35 Kilovoltampere 

(kVA) und die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters (Nennausgangsleistung 

VA) von 800 VA oder 0,8 kVA entsprechend der aktuellen Fassung des EEG `s 

(Erneuerbaren-Energie Gesetz) wird eingehalten. 

  

Neu: Für das EEG wurde für die Balkonkraftwerke eine neue Geräteklasse eingeführt. 

Diese begrenzt die Einspeiseleistung von Stecker-Solargeräten auf maximal 800 VA bei 

höchstens 2 Kilowatt installierter PV-Leistung (2000W) 

 

4. Antragsberechtigung   

 

Im Rahmen dieser Richtlinie sind ausschließlich natürliche Personen mit Hauptwohnsitz 

im Landkreis Gifhorn antragsberechtigt, die Mieter/innen oder Eigentümer von 

Wohngebäuden / Wohnraum im Landkreis Gifhorn sind.  

Pro Antragsteller/in und dem dazugehörigen Haushalt kann maximal ein „Stecker-

Solargerät“ gefördert werden. Jeder teilnehmende Haushalt ist automatisch Betreiber 

der Anlagen und für die sachgerechte Installierung verantwortlich. Mieter/innen 

benötigen die schriftliche Erlaubnis des / der Eigentümers-/in zur Errichtung und Betrieb 

der Anlage. 

 

*(s. ergänzende Hinweise zu Punkt 9). 

 

5. Zuwendungsvoraussetzungen  

 

Förderfähig sind ausschließlich die Kosten für den Kauf von „steckerfertigen  

festmontierten Solargeräten“ nach dieser Richtlinie. 

Diese können gefördert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

- Die sozial motivierte Fördergrenze liegt bei einem Haushalts-Nettoeinkommen 

bis zum Doppelten des Bürgergeld-Regelsatzes  

(s. Anlage 1 – Übersicht der Regelsätze). 

 

Als Nachweis des monatlichen Haushalts-Nettoeinkommens genügt 

 

a) Ein Scan oder eine Kopie eines beliebigen aussagekräftigen Nachweises, 

z.B. der letzten Lohnabrechnung/en, des Rentenbescheides, des letzten 

Einkommenssteuerbescheides oder ähnlicher Unterlagen der 

Haushaltsangehörigen, 

 

und 

 

b) neu: die Erklärung (s. Online- Anmeldeformular),  

 

- mit dem Haushalts-Nettoeinkommen unter der Fördergrenze zu liegen und 

- dass alle Einkommensnachweise vorliegen 

und 
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- dass weder für den / die Antragsteller /in noch für den Haushalt eine 

Förderung nach dieser Richtlinie gewährt wurde, 

 

und 

 

-neu: die Vorlage des Nachweises der Registrierung nach der Anmeldung im     

          Marktstammdatenregister, 

 

Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung des Landkreises Gifhorn im Rahmen der 

für diese Zwecke noch bereitstehenden Haushaltsmittel, auf die kein Rechtsanspruch 

besteht. 

 

- siehe ergänzende Hinweise zu Punkt 9 – 

 

6. Förderungsausschlüsse 

 

Eine Kombination der Förderung nach dieser Richtlinie mit anderen Fördermitteln ist 

grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist eine Förderung, wenn für 

dieselbe Wohnung (maßgeblich ist die Identität des Stromzählers) bereits eine 

Förderung nach dieser Richtlinie beantragt und bewilligt wurde (s.o.). 

 

Grundsätzlich nicht förderfähig sind: 

> „Stecker-Solargeräte“, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie am 01.07.2024 

erworben wurden,  

> Gebrauchte sowie zu überwiegend aus gebrauchten Teilen bestehende PV Anlagen, 

> es gibt bereits eine bestehende PV Anlage, 

> Mobile PV Anlagen, 

> Prototypen, 

> Anlagen aus Eigenbau, 

> Anlagen aus Leasingsystemen, 

> Installationen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind. 

 

7.  Art und Umfang, Höhe der Förderung  

 

Die Förderung erfolgt als einmaliger zweckgebundener, nicht rückzahlbarer Zuschuss in 

Form einer pauschalen Festbetragsfinanzierung. Der Zuschuss beträgt pauschal 200 € 

bei förderfähigen Kosten von mindestens 200 €. Liegen die förderfähigen Kosten unter 

200 € beträgt der Zuschuss 100 % der förderfähigen Kosten.  

 

8. Verfahren  

 

Es gilt das „Windhund-Verfahren“. Die Dauer des Förderprogramms wird durch die zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel begrenzt. Der Landkreis Gifhorn entscheidet über 

die Bewilligung der Anträge im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel in der 

Reihenfolge des vollständigen Antragseingangs. Eine Beschaffung des 

Fördergegenstandes geschieht auf eigenes finanzielles Risiko, da der Förderantrag 

abgelehnt werden kann, wenn die Fördervoraussetzungen nicht gegeben sind oder der 

Fördertopf ausgeschöpft ist. Sind die Fördermittel ausgeschöpft, besteht kein 

Rechtsanspruch auf die Förderung seitens der antragstellenden Person. 

 

8.1 Antragstellung 

 

Die Antragstellung erfolgt ausschließlich elektronisch ab dem 01.07.2024. Die 

Onlineanmeldung erfolgt unter Verwendung der Bundes ID mit den persönlichen Daten 

i.V.m. dem hinterlegten Online-Anmeldeformular. 

Der Zeitpunkt der Antragstellung beginnt vorbehaltlich des Vorhandenseins 

entsprechender Haushaltsmittel mit Bekanntgabe am 01.07.2024 (KA am 29.05.24 / 

Kreistag am 12.06.24) und der Freischaltung des aktuellen Antragsformulars im 

Onlineportal unter www.openrathaus.gifhorn.de 

http://www.openrathaus.gifhorn.de/
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Nach erfolgter Anmeldung ergeht durch den Landkreis Gifhorn eine 

Eingangsbestätigung des Landkreises Gifhorn und die Aufnahme in die 

Interessensbekundungsliste, zwecks Registrierung und Fristbeginns von 3 Monaten für 

die Umsetzung der Maßnahme. Innerhalb der folgenden 3 Monate, ab dem Datum der 

Eingangsbestätigung, hat der -/ die Antragsteller-/ die vollständigen Antragsunterlagen 

vorzulegen und die Mittelanforderung zu beantragen. 

 

8.2 Mittelanforderung 

 

Spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung und erteilter 

Eingangsbestätigung (s. vorn) ist vom Antragsteller zur Mittelanforderung ein 

Verwendungsnachweis, ausschließlich elektronisch unter dem o.g. Serviceportal, 

einzureichen. 

 

Der Mittelanforderung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

Mittelanforderungen, die unvollständig sind oder sonstige Mängel vorweisen, werden 

erst bearbeitet, wenn die Mängel behoben sind. 

 

Folgende Unterlagen werden für die Mittelanforderung benötigt: 

 

- Rechnungsbelege / Kopien der Originalrechnung mit Datum über den Kauf der 

fest montierten „SteckerSolaranlage“, 

- Foto der installierten Anlage, 

- Siehe Punkt 3 – 6 und 9 der vorstehenden Richtlinie (s. auch Anlage 2) 

  

Nach Ablauf der o.g. Frist (siehe Punkt 8.1) kann der Antrag nicht mehr berücksichtigt 

werden und muss ggf. neu gestellt werden. 

 

8.3 Auszahlung der Mittel  

 

Nach Prüfung und Bewilligung erfolgt die Auszahlung der Mittel mit dem 

Zuwendungsbescheid durch den Landkreis Gifhorn in einer Summe auf das angegebene 

Konto. 

 

9. Ergänzende Hinweise  

 

9.1  Gefördert wird ausschließlich der Kauf von neuen Stecker-Solargeräten. 

9.2  Die Installation und der Betrieb des Stecker-Solargerätes muss unter Einhaltung 

der geltenden Fachnormen erfolgen (u.a. VDE -Verband     

              Deutscher Elektroniker – Normen, DGS Sicherheitsstandards, CE-  

Kennzeichnung etc.). Die Installation und der Betrieb des Stecker-Solargeräts 

erfolgt in Eigenverantwortung der antragstellenden Person, die auch für die 

sachgerechte Installation zuständig ist. Für evtl. auftretende Folgekosten oder 

Schäden übernimmt der Landkreis Gifhorn keine Haftung. 

9.3  Pro Antragsteller/in und dem dazugehörigen Haushalt kann maximal ein Stecker-

Solargerät gefördert werden. 

9.4  Eine Förderung nach dieser Richtlinie kommt nur nachrangig zu anderen 

Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes in Betracht. Eine 

Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

9.5 Das Stecker-Solargerät muss mindestens 36 Monate im Eigentum des  

 Antragstellenden verbleiben. Ein Verkauf vor Ende der Frist ist dem  

 Landkreis Gifhorn zu melden, ebenso ein Wechsel des Hauptwohnsitzes. 

Anderenfalls ist die Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Dies gilt ebenso, wenn 

das Stecker-Solargerät zerstört oder gestohlen wird. Der Landkreis Gifhorn 

behält sich vor, neben der Überprüfung der vorgelegten Dokumente auch vor Ort 

Kontrollen durchzuführen. 

9.6 Bei denkmalgeschätzten Gebäuden ist vor der Installierung Kontakt mit  

der Denkmalschutzbehörde aufzunehmen. 
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9.7. Anpassungsklausel 

Sollte der Bund eine Änderung der aktuellen vorstehenden Bestimmungen / 

Anforderungen in der Richtlinie beschließen, erfolgt mit dem Inkrafttreten der 

gesetzlichen Neuregelung (ggf. Solarpaket 1) eine Modifizierung / Anpassung der 

notwendigen Antragsmodalitäten zur Förderung.  

(s.u. Punkt 9.8.) – Sodann würden die neuen Regelungen gelten. 

9.8 Rechtliche Änderungen durch die vom Bundestag und Bundesrat im 

Solarpaket 1 (17 Kalenderwoche vom 22.04.-26.04.2024) beschlossenen 

Änderungen, die jedoch noch Inkrafttreten müssen (geplant Mai 24) 

Siehe auch Hinweis der LSW (Anlage): 

 - An einen Wechselrichter für „Balkonkraftwerke“ können Solarzellen mit 

bis zu 2000 Watt angeschlossen werden, solange der Wechselrichter auf 

800 Watt begrenzt wird. 

 - Erhöhte Leistung / Einspeisung von 800 Watt statt bisher 600   

 - Vorübergehender Anschluss an jedem Zählertyp  

(BMWK = Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), 

 -        Vereinfachte Anmeldung / Registrierung und Inbetriebsetzung bei  

der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister (BMWK), 

 -        Duldung des Schuko-Steckers (Empfehlung des VDE`s), 

           -        Der Stromzähler darf bei Inbetriebnahme vorerst „rückwärts laufen“. 

Vorübergehende Duldung des Netzbetreibers, mit dem ggf. ein Austausch 

des Zählers zu klären ist, 

 -        Beachte: Förderungsausschlüsse (Pkt. 6. Die Stecker-Solargeräte    

 sollen bei der Berechnung der Einspeisevergütung nicht mit anderen PV  

Anlagen verrechnet werden.  

          Siehe auch die weiterführenden Informationen der Klimaschutz-und  

Energieagentur Niedersachsen, der Verbraucherzentrale etc. zu den 

angegebenen Links im Onlineportal des Landkreises (s.o.)  

 

10.    Inkrafttreten 

         Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.07.2024 in Kraft.  

 

Anlage 1     Muster - Bürgergeldberechnung mit Beispiel  

Anlage 2     Zusammenfassung der notwendigen Antragsunterlagen 

Anlage 3  Info der LSW 

 

Anlage 1 

 

Rechenbeispiel für die Bürgergeldzahlung: 

 

In der Bedarfsgemeinschaft von zwei Erwachsenen und einem Kind bis 5 Jahren würde 

die Fördergrenze 2.852 € betragen.  

 

Regelbedarf Beispiel  

 

Volljährig o. Partner     563,00 €     

Vollj. Partner      506,00 €    1.012,00 €  

14 bis 17 Jahre     471,00 €  

6 bis 13 Jahre     390,00 €  

bis 5 Jahre      357,00 €       357,00 €  

 

Summe          1.369,00 €  

das Doppelte          2.738,00 € 
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Anlage 2 

 

Folgende Voraussetzungen für die die Förderung nach den Ziffern 3-6 und 9 der Rili 

des LK GF für die Balkonkraftwerke (Stecker-Solargeräte) müssen erfüllt werden.  

Im Einzelnen: 

- Nachweis für den Kauf eines „steckerfertigen Solargeräts“ mit einer 

Mindestausgangsleistung von 350 Voltampere (VA=W) und der maximalen 

Ausgangsleistung des Wechselrichters (Nennausgangsleistung VA) von 800 VA 

oder 0,8 KVA entsprechend der aktuellen Fassung des EEG`s, 

- Mieter benötigen die schriftliche Erlaubnis des Vermieters oder bei 

Eigentümergesellschaften die mehrheitliche Zustimmung, 

- Prüfung / Einhaltung der sozial motivierten Fördergrenze bei einem Haushalts-

Nettoeinkommen bis zum Doppelten des Bürgergeld-Regelsatzes, 

- Prüfung des Anmeldeformulars mit den notwendigen Erklärungen zum 

Einkommen, 

- Vorlage der Registrierung der Bundesnetzagentur nach der Anmeldung im 

Marktstammdatenregister, 

- Foto der Anlage, 

- Prüfung der Förderausschlüsse, wie  

  Erwerb vor dem Inkrafttreten der Rili am 01.07.24,  

 gebrauchte sowie überwiegend aus gebrauchten Teilen bestehende PV 

Anlagen, 

 es gibt bereits eine bestehende PV Anlage, 

 mobile PV Anlagen, 

 Prototypen, 

 Anlagen aus Eigenbau, 

 Anlagen aus Leasingsystemen, 

 Installationen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben 

sind, 

- Pro Antragsteller/in und dem dazugehörigen Haushalt kann maximal 

ein „Steckersolargerät“ gefördert werden, 

- Einhaltung der ergänzenden Hinweise zu Ziff. 9 der Rili,  

 

 

Anlage 3  

 

Aktuelle Info der LSW 

 

Solarpaket 1: was ändert sich? 

Am 26. April 2024 wurde nach monatelangen Verzögerungen und Diskussionen 

das Solarpaket 1 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima vom 

Bundestag und Bundesrat verabschiedet. 

Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt ist vom Inkrafttreten der Änderungen Anfang Mai zu 
rechnen. 
 
Hier die für Balkonkraftwerke relevanten Änderungen, 
 
1. Die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt 
 Es reicht die Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. 
 Diese wurde zum 1. April deutlich vereinfacht. Die Informationen zum neuen 
 Balkonkraftwerk werden an den Netzbetreiber weitergegeben. 

2. Kein Zählerwechsel vor Inbetriebnahme 

Ein Balkonkraftwerk darf auch mit einem alten rückwärtsdrehende 
Ferariszähler in Betrieb genommen werden. Bisher war offiziell ein sog.  

„modernes Messsystem" notwendig. Mit der neuen Regelung werden alte, 

analoge Zähler übergangsweise geduldet. 
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3. Eigene Geräteklasse 
Für das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) wurde für Balkonkraftwerke eine 
neue Geräteklasse eigenführt. Diese begrenzt die Einspeiseleistung von 
Steckersolar-geräten auf maximal 800 Voltampere (VA=W) bei höchstens 2 

Kilowatt installierter PV-Leistung (2000VVp). 

ACHTUNG: die Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken wird nicht per 

Gesetz, sondern in einer VDE-Norm geregelt. Diese wird noch vom DKE 

überarbeitet und vermutlich im Sommer angepasst. 

4. Duldung des Schuko-Steckers 
Die Gesetzänderung hat zum Ziel, dass Balkonkraftwerke offiziell auch an 
normalen Steckdosen betrieben werden dürfen. Bisher ist laut geltender Norm 

eine spezielle Einspeisesteckdose (Wieland) notwendig. 

ACHTUNG: die „Steckerfrage" wird nicht per Gesetz, sondern in einer VDE-

Norm geregelt. Diese wird noch vom DKE überarbeitet und vermutlich im 

Sommer angepasst. 

WICHTIG: die Privilegierung von Steckersolargeräten (Recht auf Balkonkraftwerke) 
erfolgt über Gesetzesänderungen im BGB (Mieter) und WEG (Eigentümer) des 
Bundesjustizministeriums. Diese sind nicht Bestandteil des Solarpaket 1 und lassen 

weiter auf sich warten. 

 

 

Bekanntmachung; 

hier: Auflösung des Wasserversorgungsverbandes Wierstorf 

 

 

Aufgrund des § 62 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 

(Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) löse ich den 

Wasserversorgungsverband Wierstorf nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 

29.02.2024 hiermit auf. 

 

Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 

(Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) in der zz. gültigen 

Fassung wurde der Auflösungsbeschluss der Verbandsversammlung des 

Wasserversorgungsverbandes Wierstorf am 04.06.2024 durch den Landkreis Gifhorn 

genehmigt. 

 

Die Auflösung wird einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 

 

Gifhorn, den 04.06.2024 

 

Landkreis Gifhorn 

Im Auftrage 

 

Malczak 
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B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 

 

I. 

 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 

 

der Gemeinde Osloß für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

hat der Rat der Gemeinde Osloß in der Sitzung am 24.04.2024 folgende 

Haushaltssatzung beschlossen. 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt  

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

   

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.452.900 EURO 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.810.300 EURO 

   

1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EURO 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 EURO 

   

2.  im Finanzhaushalt  

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  

 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.377.900 EURO 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.715.000 EURO 

   

2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 351.555 EURO 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.000 EURO 

   

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 226.800 EURO 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit       0 EURO 

 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.956.255 EURO 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.750.000 EURO 

 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 226.800 EURO 

festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

396.300 EURO festgesetzt. 

 

§ 5 

 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie 

folgt festgesetzt: 

 

1.  Grundsteuer  

   

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) 

 

400 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer 360 v. H. 

 

§ 6 

 

Die Wertgrenzen nach § 12 KomHKVO für erhebliche Investitionen liegen bei einer 

Million € für Baumaßnahmen und 250.000 € bei sonstigen Vermögensgegenständen.  

 

Osloß, den 29.04.2024                                                         

 

Passeier 

Bürgermeister 

ll. 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit verkündet. 

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.   

Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.07.2024 bis einschl. 

09.07.2024 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro, sowie 

im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 

Osloß, den 24.06.2024 

Passeier 

Bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Huskoppeln", 7. Änderung 

Gemeinde Osloß 

 

Der Rat der Gemeinde Osloß hat in seiner Sitzung am 31.01.2024 den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Huskoppeln", 7. Änderung als Satzung gemäß § 10 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der 

anliegenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.1 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan bekannt gemacht. 

                                                           
1 abgedruckt auf Seite 315 dieses Amtsblattes 
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Die Änderung des Bebauungsplanes wurde im Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 

Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB wurde abgesehen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der Vorhabenplan einschließlich seiner 

Begründung kann in dem Gemeindebüro der Gemeinde Osloß während der Sprechzeiten 

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes kann 

umfassend Auskunft verlangt werden. 

 

Ergänzend wird gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene vorhabenbezogene 

Bebauungsplan unter https://www.boldecker-land.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/ in 

das Internet eingestellt und kann dort abgerufen werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten 

Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 

Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in 

der zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 

entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft. 

        

Osloß, den 10.06.2024 

(L. S.) 

Passeier 

Bürgermeister 

 

https://www.boldecker-land.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/
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Lärmaktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz  

der Samtgemeinde Brome vom 20.06.2024 

 

Der vorliegende Lärmaktionsplan (LAP) ist eine 

erstmalige Aufstellung eines Lärmaktionsplans 

Fortschreibung / Überarbeitung des Lärmaktionsplans vom 20.12.2018. 

 

1 Allgemeine Angaben 

1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 

Name der Stadt/Gemeinde: Samtgemeinde Brome 

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 031515402 

Vollständiger Name der Behörde:  Samtgemeinde Brome 

Straße: Bahnhofstraße 

Hausnummer: 36 

PLZ: 38465 

Ort: Brome 

E-Mail: bauen@samtgemeinde-brome.de 

Internet-Adresse: www.samtgemeinde-brome.de 

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der 

Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und 

ggf. anderer Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan 

aufgestellt wird 

Die Samtgemeinde Brome besteht aus den Mitgliedsgemeinden Bergfeld, Flecken Brome, Ehra-
Lessien, Parsau, Rühen, Tiddische und Tülau und liegt am Südostrand der Lüneburger Heide und 
nördlich der Volkswagenstadt Wolfsburg im Städtefünfeck Wolfsburg, Gifhorn, Wittingen, 
Salzwedel und Klötze. Die Höhenlage beträgt 56 bis 111m über N.N. Die Einwohnerzahl beträgt 
rd. 17.000 Einwohner. 

 

x 
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Zwei Bundesstraßen, die B 244 und 248, verbinden sie mit allen Nachbargebietseinheiten und 
schaffen eine gute Verkehrsanbindung zur Autobahn A 2/A39. Ein dichtes Landes- und 
Kreisstraßennetz sowie Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswege verbinden die Orte 
miteinander. 

Der für die Binnenschifffahrt sehr wichtige Mittellandkanal führt quer durch den südlichen Raum.  

In der aktuellen Lärmkartierung ist als Hauptlärmquelle Straßenverkehr in der 
Mitgliedsgemeinde Rühen, OT Brechtorf die Landestraße 290 mit 8.900 Kfz/ 24 h verzeichnet. 
(Quelle: https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/pdf_karten/pdf-karten-
78690.html) 
 
Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen sind nicht vorhanden. 

1.3 Rechtlicher Hintergrund 

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG und deren nationaler Umsetzung in §§ 47 a-f BImSchG sowie der 

Verordnung über die Lärmkartierung - 34.BImSchV. 

1.4 Geltende Lärmgrenzwerte 

Übersicht Lärmgrenzwerte, die als Kriterien für die Evaluierung und Umsetzung von 

Maßnahmen zur Bekämpfung und Minderung von Lärm in dem von dem 

Aktionsplan erfassten Gebiet verwendet werden. 

siehe Anlage 1 

2 Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 

Die Verkehrszahlen auf der kartierten Landesstraße L290 haben sich von der vorherigen 

Lärmkartierung geringfügig von 9.200 Kfz/24h auf 8.900 Kfz/24h verringert. 

 

Rühen, Ortsteil Brechtorf, an der Landesstraße 290  

LDEN  

dB(A) 
Belastete Menschen –  
Straßenlärm 

 LNight 

dB(A) 
Belastete Menschen –  
Straßenlärm 

55 bis 59 100  50 bis 54 100 

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/pdf_karten/pdf-karten-78690.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/pdf_karten/pdf-karten-78690.html
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60 bis 64 100  55 bis 59 100 

65 bis 69 100  60 bis 64 100 

70 bis 74 100  65 bis 69 0 

ab 75 0  ab 70 0 

Summe 400  Summe 300 

 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und Wohnungen  

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen 

55 - 65 dB(A) LDEN 0,5 200 

65 - 75 dB(A) LDEN 0,1 100 

über 75 dB(A) LDEN 0,0 0 

Summe 0,6 300 

 

Geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten, starker Belästigung, starker Schlafstörung   

  

geschätzte Zahlen der Fälle ischämischer 

Herzkrankheiten 
0 

geschätzte Zahlen der Fälle starker Belästigung 183 

geschätzte Zahlen der Fälle starker Schlafstörung 44 

Quelle: 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kar

tierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-157342.html 

2.2 Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die 

Verkehrslärm ausgesetzt sind 

In der Gesamtheit sind 400 Personen der Gemeinde Rühen OT Brechtorf 
tagsüber durch Umgebungslärm Belastungen über 55 dB (A) LDEN und 300 
Personen über 50 db (A) LNight verursacht durch die kartierte Verkehrsstraße (> 3 
Mio. Kfz/a) betroffen.  

Dabei sind von hohen Belastungen durch die kartierte Straße von über 65 dB (A) 
LDEN und über 55 dB (A) LNight – je 200 Menschen betroffen. 
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Sehr hohe Belastungen durch den Straßenlärm über 70 dB (A) LDEN und 60 dB 
(A) LNight wurde für je 100 Personen in den Kartierungsergebnissen verzeichnet.  

Die zugrundeliegende Lärmkartierung der Runde 4 der Umgebungslärmrichtlinie 
(ULR) ist aus dem Jahr 2022 und berücksichtigt Verkehrszahlen aus dem Jahr 
2021. Weiterhin wurde nach der Berechnungsmehthode für den Umgebungslärm 
die Auswertung ergänzt durch die geschätzten Zahlen der Fälle ischämischer 
Herzkrankheiten – 0 Fälle, Fälle starker Belästigung – 183 Fälle und Fälle starker 
Schlafstörungen – 44 Fälle (Ableitungen aus statistischen Erhebungen 
epidemiologischen Forschungsergebnissen) 

 

2.3 In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und 

verbesserungsbedürftige Situationen 

Es gibt Lärmprobleme, denen mit den in 3.2 genannten Maßnahmen begegnet 
werden könnte.  

 

 

3 Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Im Gebiet der Gemeinde „betroffene Gemeinde“ wurden bislang keine 

lärmmindernden Maßnahmen umgesetzt 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten 

fünf Jahre (einschließlich der Maßnahmen zum Schutz 

ruhiger Gebiete) 

Erläuterungen des erwarteten Nutzens  

An Hauptverkehrsstraßen bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur 
Reduzierung des Lärms: 

- Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

- Einbau von lärmminderndem Asphalt 

- Bau/Erhöhung von Schallschutzwänden und-wällen 

- Einbau von Schallschutzfenstern (Problem: Außenbereich beleibt verlärmt) 
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Maßnahmen zur Lärmminderung an der L 290 müssen im Einvernehmen mit dem 
für die Umsetzung zuständigen Baulastträger erarbeitet werden, um eine 
Bindungswirkung für den Baulastträger zu entfalten. Für die L 290 ist das Land 
Baulastträger, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr (NLStbV). Für die Umsetzung verkehrsrechtlicher 
Anordnungen ist das Straßenverkehrsamt des Landkreises Gifhorn zuständig.  

Die ermittelten Zahlen bekräftigen die Gemeinde Rühen in der Forderung für 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der Straße in der Baulast des Landes. Es wird 
angeregt, diesen Straßenabschnitt mit einer Geschwindigkeitsreduzierung zu 
belegen. Auch der Einbau von „Flüsterasphalt“ könnte angestrebt werden. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass dadurch die Lärmemission um ca. 5 dB (A) 
gesenkt werden können.  

Die weiteren Möglichkeiten erscheinen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten 
bzw. dem Eingriff ins Privateigentum als nicht realisierbar.  

 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung an Haupteisenbahnstrecken: 

Erläuterungen des erwarteten Nutzens 

keine vorhanden 

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 

Erläuterung der langfristigen Strategie zur Reduzierung der Lärmbelastung 

siehe unter Punkt 3.2 

3.4 Schutz ruhiger Gebiete 

nicht vorhanden 
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3.5 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan 

erfassten Gebiet, für die sich der Straßenverkehrslärm 

durch die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der 

nächsten fünf Jahre reduziert 

400 Personen würden am Tag und 300 Personen in der Nacht profitieren. 

3.6 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan 

erfassten Gebiet, für die sich der 

Schienenverkehrslärm durch die vorgesehenen 

Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre 

reduziert 

nicht vorhanden 

 

4 Mitwirkung der Öffentlichkeit 

4.1 Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Von: 29.04.2024 Bis: 27.05.2024 

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung 

Ortsübliche Bekanntmachung, Öffentliche Auslegung, Beteiligung von TöB und 
anderen Behörden, Veröffentlichung auf der Homepage 

Es sind 18 Stellungnahmen eingegangen. In 15 Fällen wurden die Belange nicht 
berührt. In 3 Fällen wurden die Hinweise zur Kenntnis genommen. Für die 
Umsetzung sind andere Behörden zuständig. Über die während der Auslegung 
vom 29. April 2024 bis 29. Mai 2024 eingegangenen Stellungnahmen, 
Anregungen und Hinweise wurde die vorgenommene Abwägung beschlossen. 
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Der Feststellungsbeschluss wurde auf der Samtgemeinderatssitzung am 
20.06.2024 gefasst. 

4.3 Art der Interessenträger, die an der öffentlichen Konsultation 

teilgenommen haben 

- 

 

Anzahl der Personen, die an der 
öffentlichen Konsultation teilgenommen 
haben: 

 

4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der 

Öffentlichkeit 

Angabe, ob im Laufe der öffentlichen 
Konsultation Stellungnahmen eingegangen 
sind: 

 

 

Angabe, ob die während der öffentlichen 
Konsultation eingegangenen 
Stellungnahmen in den LAP aufgenommen 
wurden: 

 

 

Angabe, ob der LAP nach der öffentlichen 
Konsultation überarbeitet wurde: 

 

Erläuterung, wie der Lärmaktionsplan nach der öffentlichen Konsultation 

überarbeitet wurde: 
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4.5 Dokumentation 

Inhaltliche Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation (Protokoll): 

 

Link zur Webseite mit Dokumenten der 
öffentlichen Konsultation: 

 

5 Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan 

Da die Kosten für die Maßnahmen im Wesentlichen von anderen Institutionen 
getragen werden und sind daher nicht einschätzbar.  

6 Evaluierung des Aktionsplans 

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen 
Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft 
und erforderlichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des LAP 
werden dabei ermittelt und bewertet.  

Für die Umsetzung der Maßnahmen an den Hauptverkehrsstraßen ist nicht die 
Gemeinde, sondern andere Institutionen zuständig.  

Die wesentliche Wirksamkeit des Lärmaktionsplanes ergibt sich daraus, dass das 
Thema Lärm immer wieder auch bei Planungen in den Gemeinden behandelt 
wird. Lärmminderungsmaßnahmen jedoch in der Zuständigkeit der jeweiligen 
Baulastträger und Verkehrsbehörden liegen. Die Umsetzung daher auf Grund der 
gesetzlichen Vorgaben und Zuständigkeiten eher langfristig anzusehen ist. 

7 Inkrafttreten des Aktionsplans 

7.1 Der Lärmaktionsplan ist in Kraft getreten 

 durch Beschluss des Samtgemeinderates am 20.06.2024 
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7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung 

des Lärmaktionsplans 

zum:  

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet 

https://www.samtgemeinde-brome.de/bauen-gewerbe/bauleitplanverfahren/ 

 

Samtgemeinde Brome, den 21.06.2024 

Bartels  

Samtgemeindebürgermeister 

 

8 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1:  Übersicht über Immissionsgrenz- und - richtwerte im Bereich des 

Lärmschutzes2 

Anlage 2:  Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen Übersicht LDEN für Rühen3 

Anlage 3:  Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen Übersicht LNIGHT für Rühen4 

Anlage 4:  Verkehrsmengen 20215 

 

 

Satzung der Gemeinde Ehra-Lessien über den Ausgleichsbetrag für nicht 

herzustellende Einstellplätze für Kraftfahrzeuge 

(Ablösesatzung) 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nd. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung und der § 47 Abs. 

5 und 6 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 

46) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Ehra-Lessien in seiner 

Sitzung am 29.05.2024 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

(1)  Können nach § 47 NBauO erforderliche Einstellplätze für Kraftfahrzeuge nicht 

nachgewiesen werden, kann die Gemeinde Ehra-Lessien zulassen, dass nach § 47 

Abs. 5 NBauO stattdessen ein Geldbetrag (Ausgleichsbetrag) an die Gemeinde 

gezahlt wird. 

                                                           
2 abgedruckt auf Seite 316 dieses Amtsblattes 
3 abgedruckt auf Seite 317+318 dieses Amtsblattes 
4 abgedruckt auf Seite 319+320 dieses Amtsblattes 
5 abgedruckt auf Seite 321 dieses Amtsblattes 
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(2) Die Gemeinde Ehra-Lessien verwendet den Geldbetrag entsprechend § 47 Abs. 7 

NBauO. 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet von Ehra-Lessien. 

 

§ 3 

Höhe des Ausgleichsbetrages 

 

(1) Für jeden nicht geschaffenen Einstellplatz für Kraftfahrzeuge ist gem. §47 Abs. 1-4 

NBauO ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 5.000 Euro an die Gemeinde Ehra-Lessien 

zu entrichten. 

(2) Der Ausgleichsbetrag wird einen Monat nach Zustellung des Festsetzungsbescheides 

bzw. vor Nutzung der baulichen Anlage fällig. 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit Veröffentlichung in Kraft. 

Ehra-Lessien, den 10.06.2024 

Gemeinde Ehra-Lessien 

Böse 

Bürgermeister 

1. Änderung der 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Hillerse 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) i.d.F. v. 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 589) zuletzt geändert am 

20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), und des § 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. v. 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der 

Rat der Gemeinde Hillerse in seiner Sitzung am 04.06.2024 folgende 1. Änderung 

beschlossen. 

§ 2 

Steuerpflicht, Haftung 

(1) Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. Halter ist, wer einen Hund oder 

mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation 

für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter 

des Hundes gilt auch, wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. 

Als Halterin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder 

Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er 

nicht nachweisen kann, das der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits 

versteuert oder steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, 

wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den 

Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 
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(2) Ein Hund ist einem Halter zuzuordnen, kann aber auch von mehreren Haltern 

gehalten werden. Jeder der Halter hat nach dem Niedersächsischen Hundegesetz 

eine Sachkunde vorzuweisen, soweit keine Ausnahmeregelung zutrifft. Halten 

mehrere Halter einen Hund, so haften sie gesamtschuldnerisch. 

 

(3) Leben mehrere Halter mit ihrem Hund oder ihren Hunden in einem Haushalt so 

werden die Hunde steuerlich als gemeinschaftlich gehalten angesehen und sind 

nicht einzeln (als Ersthund) zu versteuern. Entscheidend ist der gemeinsame 

Haushalt. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese 1. Änderung tritt rückwirkend zum 01.04.2024 in Kraft. 

Hillerse, den 04.06.2024 

 

Heuer 

Gemeindedirektor 

 

1. Änderung der Hundesteuersatzung  

der Gemeinde Leiferde 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) i.d.F. v. 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 589) zuletzt geändert am 

20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), und des § 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. v. 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der 

Rat der Gemeinde Leiferde in seiner Sitzung am 06.06.2024 folgende 1. Änderung 

beschlossen. 

§ 2 

Steuerpflicht, Haftung 

(1) Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. Halter ist, wer einen Hund oder 

mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation 

für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter 

des Hundes gilt auch, wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. 

Als Halterin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 

genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen 

kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder 

steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 

Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei 

Monaten überschreitet. 

(2) Ein Hund ist einem Halter zuzuordnen, kann aber auch von mehreren Haltern 

gehalten werden. Jeder der Halter hat nach dem Niedersächsischen Hundegesetz 

eine Sachkunde vorzuweisen, soweit keine Ausnahmeregelung zutrifft. Halten 

mehrere Halter einen Hund, so haften sie gesamtschuldnerisch. 

 

(3) Leben mehrere Halter mit ihrem Hund oder ihren Hunden in einem Haushalt so 

werden die Hunde steuerlich als gemeinschaftlich gehalten angesehen und sind 

nicht einzeln (als Ersthund) zu versteuern. Entscheidend ist der gemeinsame 

Haushalt. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

Diese 1. Änderung tritt rückwirkend zum 01.04.2024 in Kraft. 

 

Leiferde, den 06.06.2024 

 

Zobjack  

Gemeindedirektor 

 

1. Änderung der 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Meinersen 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) i.d.F. v. 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 589) zuletzt geändert am 

20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), und des § 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. v. 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der 

Rat der Gemeinde Meinersen in seiner Sitzung am 18.04.2024 folgende 1. Änderung 

beschlossen. 

§ 2 

Steuerpflicht, Haftung 

(1) Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. Halter ist, wer einen Hund oder mehrere 

Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation für Zwecke 

der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter des Hundes 

gilt auch, wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. 

Als Halterin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 

genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen 

kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder 

steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 

Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei 

Monaten überschreitet. 

(2) Ein Hund ist einem Halter zuzuordnen, kann aber auch von mehreren Haltern 

gehalten werden. Jeder der Halter hat nach dem Niedersächsischen Hundegesetz eine 

Sachkunde vorzuweisen, soweit keine Ausnahmeregelung zutrifft. Halten mehrere 

Halter einen Hund, so haften sie gesamtschuldnerisch. 

(3) Leben mehrere Halter mit ihrem Hund oder ihren Hunden in einem Haushalt so 

werden die Hunde steuerlich als gemeinschaftlich gehalten angesehen und sind nicht 

einzeln (als Ersthund) zu versteuern. Entscheidend ist der gemeinsame Haushalt. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese 1. Änderung tritt rückwirkend zum 01.04.2024 in Kraft. 

Meinersen, den 18.04.2024 

 

Weichsler  

Gemeindedirektor 
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1. Änderung der Hundesteuersatzung 

der Gemeinde Müden (Aller) 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) i.d.F. v. 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 589) zuletzt geändert am 

20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), und des § 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. v. 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der 

Rat der Gemeinde Müden in seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende 1. Änderung 

beschlossen. 

§ 2 

Steuerpflicht, Haftung 

(1) Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. Halter ist, wer einen Hund oder mehrere 

Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation für Zwecke 

der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter des Hundes 

gilt auch, wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. 

Als Halterin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 

genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen 

kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder 

steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 

Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei 

Monaten überschreitet. 

(2) Ein Hund ist einem Halter zuzuordnen, kann aber auch von mehreren Haltern 

gehalten werden. Jeder der Halter hat nach dem Niedersächsischen Hundegesetz eine 

Sachkunde vorzuweisen, soweit keine Ausnahmeregelung zutrifft. Halten mehrere 

Halter einen Hund, so haften sie gesamtschuldnerisch. 

(3) Leben mehrere Halter mit ihrem Hund oder ihren Hunden in einem Haushalt so 

werden die Hunde steuerlich als gemeinschaftlich gehalten angesehen und sind nicht 

einzeln (als Ersthund) zu versteuern. Entscheidend ist der gemeinsame Haushalt. 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese 1. Änderung tritt rückwirkend zum 01.04.2024 in Kraft. 

 

Müden, den 23.04.2024 

 

Hesse 

Gemeindedirektor 
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BEKANNTMACHUNG 

der Gemeinde Müden (Aller) 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung "Zum Astern“, Ortsteil Flettmar 

Der Rat der Gemeinde Müden (Aller) hat in seiner Sitzung am 06.06.2024 die 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung "Zum Astern“ als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 

anliegenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.6 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung in 

Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann im 

Rathaus der Samtgemeinde Meinersen während der Dienststunden von jedermann 

eingesehen werden. Ein Termin zur Einsichtnahme der Unterlagen kann unter der 

Durchwahl 05372-89 618 vereinbart werden. Über den Inhalt der Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung kann umfassend Auskunft verlangt werden. 

Ergänzend wird gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB die in Kraft getretene Satzung mit 

Begründung unter www.sg-meinersen.de in das Internet eingestellt und kann dort 

abgerufen werden. 

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 

214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, 

wenn diese Verletzungen oder Mängel nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Müden (Aller) geltend gemacht 

worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in 

der zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 

Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Müden (Aller), 7. Juni 2024 

(L. S.) 

Hesse 

Gemeindedirektor 
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BEKANNTMACHUNG 

 

der Gemeinde Müden (Aller) 

 

Bebauungsplan „Pfarrgarten II“, zugleich teilweise Aufhebung Pfarrgarten, 

mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV), Ortsteil Müden (Aller) 

 

Der Rat der Gemeinde Müden (Aller) hat in seiner Sitzung am 06.06.2024 den 

Bebauungsplan „Pfarrgarten II“, zugleich teilweise Aufhebung Pfarrgarten, mit örtlicher 

Bauvorschrift (ÖBV) als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 

dazugehörige Begründung beschlossen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans ist der nachstehenden 

Gebietsabgrenzung zu entnehmen.7 

 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt der Bebauungsplan gem. § 10 Absatz 3 

BauGB in Kraft. 

 

Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung kann im Rathaus der 

Samtgemeinde Meinersen während der Dienststunden von jedermann eingesehen 

werden. Ein Termin zur Einsichtnahme der Unterlagen kann unter der Durchwahl 

05372-89 618 vereinbart werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes kann 

umfassend Auskunft verlangt werden. 

 

Ergänzend wird gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit 

Begründung unter www.sg-meinersen.de in das Internet eingestellt und kann dort 

abgerufen werden. 

 

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 

214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, 

wenn diese Verletzungen oder Mängel nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Müden (Aller) geltend gemacht 

worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in 

der zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 

entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 

Müden (Aller), 07.06.2024 

(L. S.) 

Hesse 

Gemeindedirektor 

 

                                                           
7 abgedruckt auf Seite 323 dieses Amtsblattes 
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Öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 der 

Samtgemeinde Papenteich 

 

Der Rat der Samtgemeinde Papenteich hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 die 

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 

beschlossen und der Samtgemeindebürgermeisterin für diese Jahre die Entlastung 

erteilt. 

 

Die Jahresabschlüsse liegen gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom 01.07.2024 bis 

09.07.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde 

Papenteich zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

Meine, 25.06.2024 

 

Kielhorn 

Samtgemeindebürgermeisterin 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2022 der 

Gemeinde Rötgesbüttel 

Der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel hat in seiner Sitzung am 23.05.2024 die 

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2017 bis 2022 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 

beschlossen und dem Bürgermeister für diese Jahre die Entlastung erteilt. 

Die Jahresabschlüsse liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 NKomVG vom 01.07.2024 bis 

09.07.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie im 

Rathaus der Samtgemeinde Papenteich zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

Rötgesbüttel, 24.06.2024 

 

Schölkmann 

Bürgermeister 

 

Bekanntmachung 

 

Veränderungssperre für den Bebauungsplan der Innenentwicklung 

"Braunschweiger Straße" mit örtlicher Bauvorschrift,  

zugl. 3. Änderung „Gewerbegebiet Braunschweiger Straße“ 

Gemeinde Schwülper, Ortsteil Groß Schwülper 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schwülper hat in seiner Sitzung am 30.04.24 

die Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung "Braunschweiger Straße" 

mit örtlicher Bauvorschrift, zugl. 3. Änderung „Gewerbegebiet Braunschweiger Straße“, 

beschlossen. Zur Sicherung der Planung hat die Gemeinde am 20.06.2024 die 

Verhängung der Veränderungssperre "Braunschweiger Straße" gem. § 16 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Veränderungssperre ist der nachstehenden 

Gebietsabgrenzung zu entnehmen.8 

 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Veränderungssperre gem. § 214 Abs. 4 

BauGB in Kraft. 

 

                                                           
8 abgedruckt auf Seite 324 dieses Amtsblattes 
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Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 

214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, 

wenn diese Verletzungen oder Mängel nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Schwülper geltend gemacht 

worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in 

der zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Satzung 

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 

entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 

Schwülper, den 20.06.2024 

(L. S.) 

Brinkmann 

Bürgermeisterin 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 der 

Samtgemeinde Wesendorf 

 

Der Rat der Samtgemeinde Wesendorf hat in seiner Sitzung am 19.04.2024 die 

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 

beschlossen und dem Samtgemeindebürgermeister für diese Jahre die Entlastung 

erteilt. 

 

Die Jahresabschlüsse liegen gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom 01.07.2024 bis 

09.07.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde 

Wesendorf zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

Wesendorf, 24.06.2024 

 

Schulze 

Samtgemeindebürgermeister 

 

 

6. Änderungssatzung 

 

zur Satzung der Samtgemeinde Wesendorf über die Erhebung von Gebühren 

für Einsätze der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf 

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 

der Fassung vom 17. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111), in der zurzeit geltenden Fassung, des § 29 des 

Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) in der Fassung vom 18. Juli 

2012, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2022 

(Nds. GVBl. S. 405), in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 2 und 5 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 

2017 (Nds.GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 589), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat 

der Samtgemeinde Wesendorf in seiner Sitzung am 20.06.2024 folgende 6. 

Änderungssatzung zur Satzung der Samtgemeinde Wesendorf über die Erhebung von 

Gebühren für Einsätze der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf 

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben beschlossen. 
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§ 1 

 

Der Gebührentarif nach § 4 Abs. 1 in der Fassung vom 21.09.2023 wird durch die 

Neufassung vom 20.06.2024 ersetzt. 

 

§ 2 

 

Die 6. Änderung der Satzung der Samtgemeinde Wesendorf über die Erhebung von 

Gebühren für Einsätze der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf 

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben tritt am 14. Tag nach Ablauf 

des Tages in Kraft, an dem sie im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn verkündet wurde. 

 

Wesendorf, den 20.06.2024 

 

Schulze 

Samtgemeindebürgermeister 

 

Anlage gem. § 4 Abs. 1 

 

6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Einsätze der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf 

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 20.06.2024 

 

Gebührentarif 

 

 

Gebührentarif Gebührentatbestand Kalkulierte 

Gebühr / pro 

Std. 

zu erhebende 

Gebühr / pro Std.* 

1. Personaleinsatz der 

freiwilligen Feuerwehr 
  

1.1 Personaleinsatz 

(pro Person u. Std.) 
36,77 € 36,77 € 

    

2. Einsatz von Fahrzeugen 

(ohne Personal) 
  

    

2.1 Mannschaftswagen 

(MTW) 
274,46 € 205,85 € 

    

2.2 Einsatzleitwagen (ELW) 199,92 € 149,94 € 

    

2.3 Doppelkabine (DoKa) 237,10 € 177,83 € 

    

2.4 Tragkraftspritzenfahrze

ug (TSF) 
530,44 € 397,83 € 

    

2.5 Löschgruppenfahrzeug 

(LF) 
479,81 € 359,86 € 

    

2.6 Tanklöschfahrzeug 

(TLF) 
685,69 € 514,27 € 

    

2.7 Rüstwagen (RW) 814,95 € 611,21 € 

    

2.8 Kommandowagen 

(Kdow) 
109,90 € 82,43 € 
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* Laut Beschluss des Samtgemeinderates vom 31.10.2014 gilt, dass die sich aus der 

Kalkulation ergebenen Gebühren für den Bereich der einzelnen Fahrzeugtypen nicht zu 

100 % erhoben werden, sondern nur zu 75 %. Die verbleibenden 25 % dienen der 

Wahrung des öffentlichen Interesses.  

 

 

S a t z u n g 

 

über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen in der 

Gemeinde Gr. Oesingen (Entschädigungssatzung) 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen 

Fassung hat der Rat der Gemeinde Groß Oesingen in seiner Sitzung am 03.06.2024 

folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied, Ehrenbeamter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit 

für die Gemeinde wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung 

von Verdienstausfall, eines Pauschalstundensatzes für ausschließliche 

Haushaltsführung und Nachteile im beruflichen Bereich sowie 

Kinderbetreuungsaufwendungen und Auslagen besteht im Rahmen der 

Höchstbeträge nach dieser Satzung. Entschädigungen werden nur im Rahmen dieser 

Satzung gezahlt. 

 

(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im 

Voraus gezahlt, wenn der Empfänger das Amt mind. zweidrittel des Monats innehat. 

Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine Dienstgeschäfte 

ununterbrochen - den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als zwei Monate 

nicht, so wird die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate hinausgehende 

Zeit gestrichen. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende 

Vertreter die Aufwandsentschädigung des Vertretenen. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt für diesen Zeitraum. 

 

(3) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

Aufwandsentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter vom Beginn des 

nächsten Kalendermonats die Aufwandsentschädigung in voller Höhe. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt von diesem Zeitpunkt an. Ruht das 

Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

Für eine Fahrtkosten Entschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz 

(Fahrtkostenpauschale) gezahlt wird, gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

Ist der Empfänger einer pauschalen Fahrtkostenentschädigung an der Ausübung 

seiner ehrenamtlichen Tätigkeit vorübergehend verhindert, so entfällt die pauschale 

Fahrtkostenentschädigung von Beginn des folgenden und jeden weiteren 

Kalendermonats seiner Verhinderung. Für den gleichen Zeitraum erhält der 

Vertreter die pauschale Fahrtkostenentschädigung des Vertretenen unter Wegfall 

einer evtl. eigenen Fahrtkostenentschädigung. Bei Wiederaufnahme seiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit erhält der Vertretene seine pauschale 

Fahrtkostenentschädigung vom folgenden Monat an. 

Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

pauschalen Fahrtkostenentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter 
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vom Beginn des nächsten Kalendermonats die pauschale Fahrtkostenentschädigung 

in voller Höhe. Die bisherige Fahrtkostenentschädigung des Vertreters entfällt von 

diesem Zeitpunkt an. 

Ruht ein Mandat, so wird keine Fahrtkostenentschädigung gezahlt. 

§ 2 
Sitzungsgeld für Ratsmitglieder 

 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktions-/ 

Gruppensitzungen eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld von 35,-- Euro je 

Sitzung. Pro Jahr werden maximal 10 Fraktions-/Gruppensitzungsgelder gezahlt. 

Der Bürgermeister erhält eine monatliche Pauschale von 90,00 € an Sitzungsgeld als 

Ratsmitglied. 

 

Sitzungsgeld wird auch gewährt für weitere Veranstaltungen, wie Besprechungen, 

Besichtigungen und Empfänge u.ä, sofern die Teilnahme an diesen Veranstaltungen 

vom Verwaltungsausschuss oder in Eilfällen vom Bürgermeister genehmigt wurde. 

Ausgenommen hiervon sind Vorbesprechungen von Rats-, Ausschuss- und 

Fraktions-/Gruppensitzungen sowie Sitzungen der Fraktions-/ Gruppenvorstände. 

 

(2) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit 

Ausnahme der Fahrtkosten nach § 5 dieser Satzung, unbeschadet der Regelung 

über die Reisekosten in § 9. Sie umfasst nicht den Ersatz der Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung.  

 

(3) Dauert eine Sitzung länger als 6 Stunden, so kann auf besonderen Beschluss des 

Verwaltungsausschusses höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei 

mehreren Sitzungen, gleich welcher Art, die an einem Tage stattfinden, wird für die 

2. Sitzung die Hälfte des Sitzungsgeldes gezahlt, weitere Sitzungsgelder für 

Sitzungen am gleichen Tage werden nicht gezahlt. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr 

hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen wurde. 

 

§ 3 

Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 35,-- Euro. § 2 Abs. 2 und 3 

sowie § 5 dieser Satzung gelten entsprechend. 

§ 3a 

Digitale Ratsarbeit 

 

Aufgrund der Einführung der papierlosen Ratsarbeit wird jedem Ratsmitglied nach 

endgültiger Zusammensetzung des Rates sowie dem allgemeinen Vertreter eine 

pauschale Entschädigung in Höhe von 600,-- € geleistet. Ratsmitglieder, die auch in 

anderen Gremien (z. B. Landkreis, Samtgemeinde) die digitale Ratsarbeit nutzen, 

erhalten einmalig nur 300,-- €. Diese pauschale Zahlung dient der Deckung der 

Mehraufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Ausstattung 

zur Teilnahme an der papierlosen Ratsarbeit.  
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§ 4 

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen 

 

1) Neben den Beträgen aus § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche 

Aufwandsentschädigungen gezahlt: 

 

a) an den Bürgermeister  800,-- Euro    

b) an seinen 1. Vertreter 180,-- Euro                          

c) an seinen 2. Vertreter 120,-- Euro 

d) an den allgemeinen Vertreter 350,-- Euro 

(Verwaltungsvertreter) 

 

2) Für die Laufzeit der Dorfentwicklung erhöht sich die Aufwandsentschädigung von § 4 

Abs. 1 a) für den Bürgermeister um 200,-- Euro bis zum 31.03.2030. 

 

§ 5 

Fahrtkosten innerhalb des Gemeindegebietes 

 

(1) Für Fahrten innerhalb des Samtgemeindegebietes wird eine monatliche 

Fahrtkostenpauschale gewährt: 

 

a) dem Bürgermeister   100,-- Euro 

 

Damit entfällt eine Entschädigung nach Abs. 2., für Dienstreisen außerhalb des 

Samtgemeindegebietes gilt § 9 dieser Satzung entsprechend. 

 

(2) Die übrigen Ratsmitglieder und ehrenamtlich Tätigen erhalten für Fahrten 

innerhalb der Gemeinde bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges 0,30 

Euro je gefahrenen Kilometer. Fahrtkostennachweise sind zu führen.  

 

(3) Fahrtkosten werden nur von dem für das Mandat maßgeblichen Wohnsitz aus 

erstattet. Bis zu einer Entfernung von 2 km entfallen Fahrtkosten. 

 

§ 6 

Verdienstausfall 

 

(1) Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall haben 

 

a)  Ratsmitglieder, neben ihrer Aufwandsentschädigung, 

 

b) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten, 

 

c)  ehrenamtlich tätige Personen. 
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Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für jede angefangene Stunde der 

regelmäßigen Arbeitszeit berechnet.  

 

(2) Unselbständig Tätigen wird der notwendigerweise entstandene und 

nachgewiesene Verdienstausfall im Hauptberuf ersetzt. Der Ersatz des 

Verdienstausfalles wird für die versäumte Zeit in der regelmäßigen Arbeitszeit 

berechnet, sofern eine Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihrer Bezüge 

nicht zusteht. 

 

(3) Selbständig Tätigen kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde an Werktagen 

von Montag bis Freitag für die Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 

8.00 bis 12.00 Uhr gezahlt werden für notwendigerweise entstandenen und 

nachgewiesenen Verdienstausfall im Hauptberuf, die im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. 

 

(4) Die Entschädigung für Verdienstausfall nach Abs. 2 und 3 wird auf höchstens 30,-- 

Euro je Stunde begrenzt. Dabei erhalten unselbstständig und selbständig Tätige, 

deren Beschäftigungsort außerhalb der Gemeinde liegt, maximal zwei Stunden vor 

und nach der Sitzung als Wegezeit angerechnet. Ist die Beschäftigung innerhalb der 

Gemeinde, wird maximal eine Stunde vor und nach der Sitzung als Wegezeit 

angerechnet. Letzter Satz gilt auch für die Empfänger des Pauschalstundensatzes. 

 

(5) Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige  

 

- die einen Haushalt mit zwei oder mehr Personen führen und 

- die keinen Verdienstausfall nach den Absätzen 2 und 3 geltend machen 

können und 

- denen im Bereich der Haushaltsführung ein Nachteil entsteht, der nur durch das 

Nach- 

   holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen   

 werden kann, 

haben Anspruch auf Zahlung eines Pauschalstundensatzes in Höhe von 10,-- Euro. 

Dieser ist ausgeschlossen, wenn die Kosten einer Hilfskraft als Verdienstausfall 

geltend gemacht werden. 

 

(6) Für Anspruchsberechtigte, die keine Ersatzansprüche nach den Abs. 2, 3 und 5 

geltend machen können, denen aber im sonstigen beruflichen Bereich ein Nachteil 

entsteht, wird der Pauschalstundensatz gem. § 55 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 1, 2 

NKomVG, § 55 Abs. 2 NKomVG  auf 10,-- Euro festgelegt. 

 

(7) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Sinne von § 54 Abs. 2 

NKomVG für bis zu 5 Arbeitstagen in jeder Wahlperiode wird ein entstehender 

Verdienstausfall für unselbständig Erwerbstätige bis zum Höchstbetrag von 25,-- 

Euro je Stunde, höchstens 175,-- Euro je Tag, erstattet. 

 

(8) Notwendige Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr 

infolge der Ausübung der Mandatstätigkeit werden bis zu einem Höchstbetrag von 

8,-- Euro je Stunde, max. 40,-- Euro je Tag, erstattet. 



ABL Nr.  6/2024 

309 

 

 

(9) Vom Gemeinderat entsandte Mitglieder in Gremien von wirtschaftlichen und 

nichtwirtschaftlichen Unternehmen, von Vereinen, Verbänden und sonstigen 

Institutionen erhalten Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallerstattung 

nach den Bestimmungen dieser Satzung. Dies gilt nicht, wenn diese Institutionen 

entsprechende Leistungen gewähren. Bei geringeren Leistungen als nach dieser 

Satzung vorgesehen, wird keine Aufstockung vorgenommen. 

Aufsichtsratsvergütungen und vergleichbare Leistungen sind anzurechnen. 

 

§ 7 

Auslagen 

 

(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

nachgewiesenen Auslagen, soweit dies durch Gesetz oder diese Satzung nicht 

ausgeschlossen ist. 

 

(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 20,-- Euro im Monat begrenzt. 

 

§ 8 

Ehrenamtlich Tätige 

 

Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen und des Verdienstausfalls erhalten 

nachstehend ehrenamtlich Tätige, die Mitglied im Gemeinderat sind, eine 

Aufwandsentschädigung wie folgt: 

 

Protokollführer je Niederschrift  30,-- Euro.  

§ 9 

Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes 

 

(1) Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen 

Reisekostenvergütungen, Übernachtungs- und Tagegeld nach den Bestimmungen 

des Bundesreisekostenrechts. Dienstreisen dieses Personenkreises, mit Ausnahme 

des Bürgermeisters, bedürfen der vorherigen Zustimmung des 

Verwaltungsausschusses. In Eilfällen ist die vorherige Zustimmung des 

Bürgermeisters und die nachträgliche Genehmigung des Verwaltungsausschusses 

einzuholen. 

 

(2) Bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges wird eine 

Wegstreckenentschädigung von 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer gezahlt. 

   

§ 10 

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 

 

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form bezeichnet sind, 

werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder 

männlichen Sprachform verwendet. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 

Entschädigungssatzung vom 26.01.2022 außer Kraft. 

Gr. Oesingen, den 03.06.2024 

Heers 

Bürgermeister  

 

S a t z u n g 

 

über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder, 

Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Schönewörde 

(Entschädigungssatzung) 1. Änderung 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Schönewörde in 

seiner Sitzung am 10.06.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied, Ehrenbeamter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit 

für die Gemeinde wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung 

von Verdienstausfall, eines Pauschalstundensatzes für ausschließliche 

Haushaltsführung und Nachteile im beruflichen Bereich sowie 

Kinderbetreuungsaufwendungen und Auslagen besteht im Rahmen der 

Höchstbeträge nach dieser Satzung. Entschädigungen werden nur im Rahmen dieser 

Satzung gezahlt. 

 

(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im 

Voraus gezahlt, wenn der Empfänger das Amt mind. zweidrittel des Monats innehat. 

Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine Dienstgeschäfte 

ununterbrochen - den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als zwei Monate 

nicht, so wird die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate hinausgehende 

Zeit gestrichen. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende 

Vertreter die Aufwandsentschädigung des Vertretenen. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt für diesen Zeitraum. 

 

(3) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

Aufwandsentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter vom Beginn des 

nächsten Kalendermonats die Aufwandsentschädigung in voller Höhe. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt von diesem Zeitpunkt an. Ruht das 

Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

(4) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz 

(Fahrtkostenpauschale) gezahlt wird, gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

 

(5) Ist der Empfänger einer pauschalen Fahrtkostenentschädigung an der Ausübung 

seiner ehrenamtlichen Tätigkeit vorübergehend verhindert, so entfällt die pauschale 

Fahrtkostenentschädigung von Beginn des folgenden und jeden weiteren 

Kalendermonats seiner Verhinderung. Für den gleichen Zeitraum erhält der 

Vertreter die pauschale Fahrtkostenentschädigung des Vertretenen unter Wegfall 

einer evtl. eigenen Fahrtkostenentschädigung. Bei Wiederaufnahme seiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit erhält der Vertretene seine pauschale 

Fahrtkostenentschädigung vom folgenden Monat an. 
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(6) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von dem Empfänger einer 

pauschalen Fahrtkostenentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter 

vom Beginn des nächsten Kalendermonats die pauschale Fahrtkostenentschädigung 

in voller Höhe. Die bisherige Fahrtkostenentschädigung des Vertreters entfällt von 

diesem Zeitpunkt an. Ruht ein Mandat, so wird keine Fahrtkostenentschädigung 

gezahlt. 

 

§ 2 

Sitzungsgeld für Ratsmitglieder 

 

(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld von 30,-- Euro je Sitzung.  

 

(2) Sitzungsgeld wird auch gewährt für weitere Veranstaltungen, wie Besprechungen, 

Besichtigungen und Empfänge u. ä, sofern die Teilnahme an diesen Veranstaltungen 

vom Verwaltungsausschuss oder in Eilfällen vom Bürgermeister genehmigt wurde. 

Ausgenommen hiervon sind Vorbesprechungen von Rats- und Ausschusssitzungen.  

 

Die Entschädigungen werden auf Grund der Anwesenheitslisten, in besonderen 

Fällen auf Anforderung gezahlt. 

 

(3) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit 

Ausnahme der Fahrtkosten nach § 5 dieser Satzung, unbeschadet der Regelung 

über die Reisekosten in § 9. Sie umfasst nicht den Ersatz der Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung.  

 

(4) Dauert eine Sitzung länger als 6 Stunden, so kann auf besonderen Beschluss des 

Verwaltungsausschusses höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei 

mehreren Sitzungen, gleich welcher Art, die an einem Tage stattfinden, wird für die 

2. Sitzung die Hälfte des Sitzungsgeldes gezahlt, weitere Sitzungsgelder für 

Sitzungen am gleichen Tage werden nicht gezahlt. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr 

hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen wurde. 

 

§ 3 

Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 30,-- Euro, sofern sie während 

der gesamten Sitzung anwesend waren. § 2 Abs. 2, und 3 sowie § 5 dieser Satzung 

gelten entsprechend. 

 

§ 4 

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen 

 

(1) Neben den Beträgen aus § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche 

Aufwandsentschädigungen gezahlt: 

 

a) an den Bürgermeister   600,-- Euro  

  

b) an den 1. stellv. Bürgermeister  100,-- Euro    

 

(2) Die Aufwandsentschädigung für den Protokollführer beträgt 30,-- Euro je 

Niederschrift. 

                           

§ 5 

Fahrtkosten 

 

(1) Für Fahrten innerhalb des Samtgemeindegebietes wird eine monatliche 

Fahrtkostenpauschale gewährt: 
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  dem Bürgermeister    100,-- Euro 

 

Damit entfällt eine Entschädigung nach Abs. 2. Für Dienstreisen außerhalb des 

Samtgemeindegebietes gilt § 8 dieser Satzung entsprechend. 

 

 

(2) Die übrigen Ratsmitglieder und ehrenamtlich Tätigen erhalten für Fahrten innerhalb 

der Samtgemeinde bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges 0,30 Euro je 

gefahrenen Kilometer. Wegstreckennachweise sind zu führen.  

  

(3) Fahrtkosten werden nur von dem für das Mandat maßgeblichen Wohnsitz aus 

erstattet. Bis zu einer Entfernung von 2 km entfallen Fahrtkosten. 

 

§ 6 

Verdienstausfall 

 

(1) Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall haben 

 

a)  Ratsmitglieder, neben ihrer Aufwandsentschädigung, 

 

b) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten, 

 

c)  Sonstige ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie keine Aufwandsentschädigung 

erhalten. 

 

Verdienstausfall wird auf Antrag ersetzt. Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für 

jede angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeitszeit berechnet.  

 

(2) Unselbständig Tätigen wird der notwendigerweise entstandene und 

nachgewiesene Verdienstausfall im Hauptberuf ersetzt. Der Ersatz des 

Verdienstausfalles wird für die versäumte Zeit in der regelmäßigen Arbeitszeit 

berechnet, sofern ihnen eine Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihrer 

Bezüge nicht zusteht. 

 

(3) Selbständig Tätigen kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde an Werktagen 

von Montag bis Freitag für die Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 

8.00 bis 12.00 Uhr gezahlt werden für notwendigerweise entstandenen und 

nachgewiesenen Verdienstausfall im Hauptberuf, die im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. 

 

(4) Die Entschädigung für Verdienstausfall nach Abs. 2 und 3 wird auf höchstens 30,-- 

Euro je Stunde begrenzt. Dabei erhalten unselbstständig und selbständig Tätige, 

deren Beschäftigungsort außerhalb der Gemeinde liegt, maximal zwei Stunden vor 

und nach der Sitzung als Wegezeit angerechnet. Ist die Beschäftigung innerhalb der 

Gemeinde, wird maximal eine Stunde vor und nach der Sitzung als Wegezeit 

angerechnet. Letzter Satz gilt auch für die Empfänger des Pauschalstundensatzes. 

 

(5) Für Anspruchsberechtigte, die keine Ersatzansprüche nach den Abs. 2 bis 4 geltend 

machen können, denen aber im sonstigen beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, 

wird der Pauschalstundensatz gem. § 55 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 1, 2 NKomVG, 

§ 55 Abs. 2 NKomVG auf 20,-- Euro festgelegt. 

  

(6) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Sinne von § 54 Abs. 2 

NKomVG für bis zu 5 Arbeitstagen in jeder Wahlperiode wird ein entstehender 

Verdienstausfall für unselbständig Erwerbstätige bis zum Höchstbetrag von 25,-- 

Euro je Stunde, höchstens 175,-- Euro je Tag, erstattet. 
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(7) Vom Gemeinderat entsandte Mitglieder in Gremien von wirtschaftlichen und 

nichtwirtschaftlichen Unternehmen, von Vereinen, Verbänden und sonstigen 

Institutionen erhalten Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallerstattung 

nach den Bestimmungen dieser Satzung. Dies gilt nicht, wenn diese Institutionen 

entsprechende Leistungen gewähren. Bei geringeren Leistungen als nach dieser 

Satzung vorgesehen, wird keine Aufstockung vorgenommen. 

Aufsichtsratsvergütungen und vergleichbare Leistungen sind anzurechnen. 

 

§ 7 

Aufwendungen für Kinderbetreuung 

 

(1) Aufwendungen für Kinderbetreuung im Sinne dieser Satzung liegen vor, wenn für 

die Gemeinde ehrenamtliche Personen, Ehrenbeamte und Ratsmitglieder infolge 

ihrer Tätigkeit Vorkehrungen für die Betreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr 

treffen müssen. Die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen wird angenommen, 

wenn der Wohngemeinschaft des in §6 Satz 1 genannten Personenkreises keine 

weiteren Personen angehören, die zur Betreuung der Kinder in der Lage sind und 

die Kinder nicht anderweitig, z.B. in der Kindertagesstätte, betreut werden. 

 

(2) Anspruchsberechtigte erhalten auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen für 

eine   Kinderbetreuung bis zu einem Höchstbetrag. Dieser wird auf max. 25,00 Euro 

je Tag festgesetzt. 

 

§ 8 

Auslagen 

 

(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

nachgewiesenen Auslagen, soweit dies durch Gesetz oder diese Satzung nicht 

ausgeschlossen ist. 

 

(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 20,-- Euro im Monat begrenzt. 

 

(3) Aufwendungen für eine Kinderbetreuung werden hiervon nicht erfasst. 

 

§ 9 

Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes 

 

(1) Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes erhalten 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen 

Reisekostenvergütungen, Übernachtungs- und Tagegeld nach den Bestimmungen 

des Bundesreisekostenrechts. Dienstreisen dieses Personenkreises, mit Ausnahme 

des Bürgermeisters, bedürfen der vorherigen Zustimmung des 

Verwaltungsausschusses. In Eilfällen sind die vorherige Zustimmung des 

Bürgermeisters und die nachträgliche Genehmigung des Verwaltungsausschusses 

einzuholen. 

 

(2) Bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges wird eine 

Wegstreckenentschädigung von 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer gezahlt. 

 

§ 10 

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 

 

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form bezeichnet sind, 

werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder 

männlichen Sprachform verwendet. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 

Entschädigungssatzung vom 08.04.24 außer Kraft. 

 

Schönewörde, den 11.06.2024  

 

Buchholz 

Bürgermeister  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 der 

Gemeinde Wagenhoff 

 

Der Rat der Gemeinde Wagenhoff hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 die 

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 

beschlossen und dem Bürgermeister für diese Jahre die Entlastung erteilt. 

 

Die Jahresabschlüsse liegen gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG vom 01.07.2024 bis 

09.07.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie im 

Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

Wagenhoff, 21.06.2024 

 

Mantei 

Bürgermeister 

 

C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 

 

- - - 

 

D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 

 

- - - 
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Das Plangebiet befindet sich im Westen der
bebauten Ortslage Osloß, wie dargestellt.

Gemeinde Osloß
Landkreis Gifhorn

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Huskoppeln 7. Änderung
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Dr.-Ing. W. Schwerdt   Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB  -  Waisenhausdamm 7  -  38100 Braunschweig
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Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem   (ALKIS)
Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und

Landesvermessung Niedersachsen, 
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Anlage 1: Übersicht über Immissionsgrenz- und - richtwerte im Bereich des Lärmschutzes

Anwendungsbereich

Nutzung

Tag 

[dB(A)]
Nacht [dB(A)] Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)]

Tag 

[dB(A)]
Nacht [dB(A)]

Krankenhäuser, 

Schulen, Altenheime, 

Kurgebiete …. 

64 54 70 60 57 47 45 35

reine Wohngebiete 64 54 70 60 59 49 50 35 50 35/40

allgemeine 

Wohngebiete
64 54 70 60 59 49 55 40 55 40/45

Dorf-, Misch- und 

Kerngebiete
66 56 72 62 64 54 60 45 60 45/50

urbanes Gebiet 64 54 63 45 60 45/50

Gewerbegebiete 72 62 75 65 69 59 65 50 65 50/55

Sondergebiete (soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach 

Nutzungsart)

45 - 65 35 - 65

[1] Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV)

[2] Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97

Die Auslosegrenzwerte wurden gegenüber früherer Festlegungen mit der Verabschiedung des Bundeshaushaltes im Marz 2010 um 3 dB(A) abgesenkt.

[3] Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036)

[4] Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503)

[5] Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005-1 - Beiblatt 1 (38)

Schalltechnische 

Orientierungswerte der DIN 

18005-1 - Beiblatt 1 (38) [5] 

Grenzwerte für die 

Lärmsanierung an Straßen und 

Schienenwegen in Baulast des 

Bundes [2]

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht können für eine Bewertung der Lärmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen 

Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als LDEN und LNight dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung der 

Immissionsgrenz und -richtwerte Berechnungen für den jeweiligen Immissionsort notwendig. Eine Übertragung der nationalen Grenzwerte auf LDEN und LNight wurde durch das Bundesumweltministerium 

durchgeführt. (sh. http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df3/envt0ec5a/) Die entsprechenden Indizes sind in der folgenden Tabelle den nationalen Grenz- und Richtwerten in Klammern zugeordnet.)

Richtwerte der Lärmschutzrichtlinin-

StV für die Anordnung 

verkehrsrechtlicher Maßnahmen 

aus Lärmschutzgründen [1]

Grenzwerte für Neubau oder 

wesentliche Änderung von Straßen- 

und Schienenwegen (Lärmvorsorge) 

[3]

Richtwerte für Anlagen im Sinne 

des BImSchG, deren Einhaltung 

sichergestellt werden soll [4] 
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Dorfstraße - K 41

Das Plangebiet befindet sich im Südosten der
bebauten Ortslage Flettmar, wie dargestellt.

Gemeinde Müden (Aller), Ortsteil Flettmar
Landkreis Gifhorn

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
Zum Astern
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vorhabenbezogener Bplan
"Pfarrgarten" mit ÖBV

Das Plangebiet befindet sich im Süden der
bebauten Ortslage Müden, wie dargestellt.

Gemeinde Müden (Aller)
Landkreis Gifhorn

Bebauungsplan
Pfarrgarten II zugl. teilweise Aufhebung Pfarrgarten
mit örtlicher Bauvorschrift

Gebietsabgrenzung
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Das Plangebiet befindet sich im Südosten der
bebauten Ortslage Groß Schwülper, wie
dargestellt.

Gemeinde Schwülper, Ortsteil Groß Schwülper
Landkreis Gifhorn

Veränderungssperre zum Bebauungsplan der Innenentwicklung
Braunschweiger Straße
mit örtlicher Bauvorschrift
zugl. 3. Änderung Gewerbegebiet Braunschweiger Straße
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